
 K ∙G ∙ J ∙W 
  K lemm, Giesemann & Partner  

 Steuerberatungsgesellschaft mbB 

 

Seite 1 von 11 

 Stand 28.04.2022 

Dipl.-Kaufmann *** 

Joachim Klemm  
Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater 

 
Dipl.-Kaufmann (FH) 

Eckhardt Giesemann * 
Steuerberater 

 
Dipl.-Finanzwirt (FH) 

Stefan Dierkes, M.R.F ** 
Rechtsanwalt, FA für Steuerrecht, 
FA für Handels- und Gesell-
schaftsrecht, Steuerberater, verei-
digter Buchprüfer 

 
Rainer Wallschlag 
Steuerberater 

 
Ingo Tietjen * 
Steuerberater 

angestellt gem. § 58 StBerG  
 
 
 

Sitz der Gesellschaft: 
26125 Oldenburg 
Wilhelmshavener  
Heerstrasse 50 
T: 0441 / 923100 – 0 
F: 0441 / 923100 – 99 
e-mail: oldenburg@kgjw.de 
 
Zweigniederlassung: 
26817 Rhauderfehn 
Untenende 62 b 
T:  04952 / 56 19  
F:  04952 / 67 77 
e-mail: rhauderfehn@kgjw.de 
 
Zweigniederlassung: 
26789 Leer 
Heisfelder Straße 81 
T: 0491 / 91 20 698-0 
F: 0491 / 91 20 698-99  
e-mail: leer@kgjw.de 
 
www.KGJW.de 
kanzlei@kgjw.de 
 
 
eingetragen im  
Partnerschaftsregister  
des Amtsgerichts  
Hannover Nr. 200534 
 
 

 

*  

 
 

Kooperationen: 
** Kranz, Dierkes & Partner mbB Rechts-

anwälte, Oldenburg 
***ACUS Klemm und Partner mbB Wirt-

schaftsprüfergesellschaft 
 
 

 
  

 

Informationen aus dem Steuer-, Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht  
- für alle Steuerpflichtigen - 

 

Mai 2022 
 
 

Inhaltsverzeichnis 
 

1. Entlastungspaket des Bundes wegen 
der hohen Energiepreise 

2. Verkauf eines betrieblichen Pkw mit pri-
vater Nutzung  

3. Bundesfinanzministerium äußert sich 
zur Nutzungsdauer für Computerhard- 
und Software 

4. Erstattung von Parkgebühren an Arbeit-
nehmer kann zu Arbeitslohn führen 

5. Sonderausgabenabzug für Kinderbe-
treuungskosten – hier: Anrechnung 
steuerfreier Zuschüsse 

6. TERMINSACHE: Frist durch das Trans-
parenzregister- und Finanzinformations-
gesetz beachten 

7. Abweichende Gewinnverteilung bei ei-
ner GmbH 

8. Kündigung online abgeschlossener Ver-
träge 

9. „Zug zum Flug-Ticket“ als Teil einer  
Pauschalreise 

10. Entschädigung bei verpasstem Flug 
aufgrund Wartezeit bei Sicherheitskon-
trolle 

11. Keine Staatshaftung bei coronabeding-
ten flächendeckenden Betriebsschlie-
ßungen 

12. Gewerbemiete trotz Corona-Schlie-
ßung 

13. Übertragung einer Immobilie mit 
Pflege-vereinbarung 

14. Verteilung der CO2-Kosten auf Mieter 
und Vermieter 

15. Arbeitsunfähigkeit an tariflichen Frei-
stellungstagen Veröffentlichung Kin-
derfotos – beide Eltern müssen zustim-
men

 

 
• Fälligkeitstermine 

• Basiszinssatz / Verzugszinssatz 

• Verbraucherpreisindizes 

 

 

1. Entlastungspaket des Bundes 
wegen der hohen Energie-
preise 

 
Der Krieg in der Ukraine hat die ange-

spannte Lage auf den Energiemärkten 

drastisch verschärft und die Kosten für 

Strom, Lebensmittel, Heizung sowie Mo-

bilität in die Höhe getrieben. 

 

Im Koalitionsausschuss vom 23.3.2022 

brachte die Bundesregierung in Ergän-

zung des Paketes vom 23.2.2022 u. a. ein 

Maßnahmenpaket auf den Weg, das di-

verse zunächst langfristig wirkende Mög-

lichkeiten den Verbrauch zu senken und 

Energieeffizienz zu steigern, umfasst. 

Dazu gehören insbesondere Förderungen 

im Wohnungsbereich bei Neubauten 

(Effizienzstandard 55) und Heizungs-

umstellungen im Altbaubereich (Gas-

kesselaustauschprogramm). 

 

Allen einkommensteuerpflichtigen Er-

werbstätigen (Steuerklassen 1–5) soll 

einmalig eine Energiepreispauschale 

in Höhe von 300 € als Zuschuss zum 

Gehalt ausgezahlt werden. Der Zu-

schlag soll unabhängig von den gelten-

den steuerlichen Regelungen (Pendler-

pauschale, Mobilitätsprämie, steuer-

freie Arbeitgebererstattungen, Job-Ti-

cket) zusätzlich gewährt werden. Die 

Auszahlung soll über die Lohnabrech-

nung des Arbeitgebers erfolgen und un-

terliegt der Einkommensteuer. Selbst-

ständige erhalten nach den Planungen 
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einen Vorschuss über eine einmalige 

Senkung ihrer Einkommensteuer-Vo-

rauszahlung. 

 

Für jedes Kind soll – ergänzend zum Kin-

dergeld – ein Einmalbonus in Höhe von 

100 € als sog. Familienzuschuss ausge-

zahlt werden. Der Bonus wird auf den 

Kinderfreibetrag angerechnet. Des Wei-

teren soll die bereits beschlossene Ein-

malzahlung von 100 € für Empfänger 

von Transferleistungen um 100 € pro 

Person erhöht werden.  

 

Die derzeitigen Planungen sehen weiter-

hin vor, befristet für 3 Monate die Ener-

giesteuer auf Kraftstoffe auf das europä-

ische Mindestmaß abzusenken und im öf-

fentlichen Personennahverkehr soll für 

90 Tage ein Ticket für 9 € / Monat einge-

führt werden. 

 

Anmerkung: Nach den Planungen wer-

den Rentner und Minijobber nicht entlas-

tet. Inwieweit sie noch in das Programm 

aufgenommen werden, stand bei Druck-

legung des Informationsschreibens noch 

nicht fest. Sobald uns hier genauere In-

formationen zu den gesetzlichen Ent-

scheidungen vorliegen, informieren wir 

Sie im Detail. 

 

 

2. Verkauf eines betrieblichen 
Pkw mit privater Nutzung 
 

Mit der Anschaffung eines Gegenstandes 

hat der Unternehmer immer zu entschei-

den, wie dieser Gegenstand genutzt und 

welcher Vermögenssphäre er zugeordnet 

werden soll. Liegt eine ausschließlich be-

triebliche oder ausschließlich private 

Nutzung vor, ist die Zuordnung zum Be-

triebs- bzw. Privatvermögen eindeutig. 

Liegt aber eine gemischte Nutzung vor, 

ist auf die jeweiligen Nutzungsanteile ab-

zustellen.  

 

Wird das Wirtschaftsgut über 50 % be-

trieblich genutzt, liegt notwendiges Be-

triebsvermögen vor. Bei einer Nutzung 

von unter 10 % für betriebliche Zwe-

cke, handelt es sich um notwendiges 

Privatvermögen. Befindet sich die be-

triebliche Nutzung dagegen zwischen 

10 % - 50 %, liegt gewillkürtes Be-

triebsvermögen vor und der Unterneh-

mer hat ein Zuordnungswahlrecht. Um-

satzsteuerlich gelten hierfür andere Re-

gelungen. 

 

Bei einem späteren Verkauf dieses 

Wirtschaftsguts gibt es bei einer Zuord-

nung zum Privatvermögen keine Be-

steuerung, da die private Vermögens-

sphäre unabhängig von dem Unterneh-

men ist. Sollte allerdings Betriebsver-

mögen vorliegen, sind die aufgedeck-

ten stillen Reserven zwingend zu ver-

steuern. 

 

Bei Pkw, welche dem gewillkürten Be-

triebsvermögen zugeordnet sind, also 

betrieblich und privat genutzt werden, 

findet im Falle einer Veräußerung eine 

volle Besteuerung der stillen Reserven 

statt. Das entschied der Bundesfinanz-

hof (BFH) mit Urteil vom 16.6.2020. 

Auch wenn man zunächst davon ausge-

hen könnte, dass die geltend gemachte 

Abschreibung (AfA) den privaten Nut-

zungsanteil des Kfz „neutralisiert”, ist 

dies kein Grund für eine lediglich an-

teilige Berücksichtigung des Veräuße-

rungserlöses oder für eine gewinnmin-

dernde Korrektur der AfA, welche auf 

die Privatfahrten entfällt. 

 

Bitte beachten Sie! Gegen dieses Ur-

teil wurde nun eine Verfassungsbe-

schwerde beim Bundesverfassungsge-

richt (Az: 2 BvR 6121/20) eingereicht. 

Bis zu dessen Entscheidung sollten ver-

gleichbare Fälle offengehalten werden.  
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3. Bundesfinanzministerium 
äußert sich zur Nutzungs-
dauer für Computerhard- und 
Software 

 

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, 

die der Abschreibung zugrunde zu legen 

ist, wurde für Computerhard- und Soft-

ware seit rund 20 Jahren nicht mehr ge-

prüft und bedarf deshalb einer Anpas-

sung an die geänderten tatsächlichen 

Verhältnisse. 

 

In seinem neuen Schreiben vom 

22.2.2022 stellt das Bundesfinanzminis-

terium (BMF) ergänzend zu seinem 

Schreiben v. 26.2.2021 Folgendes klar: 

Computerhard- und Software unterliegt 

auch weiterhin der Regelabschreibung. 

Die Möglichkeit, eine kürzere betriebs-

gewöhnliche Nutzungsdauer zugrunde zu 

legen, stellt aber keine besondere Form 

der Abschreibung oder -methode und 

keine Sofortabschreibung dar. 

 

Auch bei einer grundsätzlich anzuneh-

menden Nutzungsdauer von 1 Jahr gilt, 

dass  

• die Abschreibung im Zeitpunkt der 

Anschaffung oder Herstellung, mithin 

bei Fertigstellung beginnt 

• die Wirtschaftsgüter in ein zu führen-

des Bestandsverzeichnis aufzuneh-

men sind 

• der Steuerpflichtige von dieser An-

nahme auch abweichen kann und 

• die Anwendung anderer Abschrei-

bungsmethoden grundsätzlich mög-

lich ist. 

 

Die Finanzverwaltung will es nicht bean-

standen, wenn abweichend von den Vor-

gaben des Einkommensteuergesetzes die 

Abschreibung im Jahr der Anschaffung 

oder Herstellung in voller Höhe vorge-

nommen wird. 

 

Begriffsbestimmung: Der Begriff 

„Computerhardware“ umfasst Desktop-

Computer, Notebook-Computer, Tab-

lets, Desktop-Thin-Clients, Worksta-

tions, Dockingstations, externe Spei-

cher- und Datenverarbeitungsgeräte 

(Small-Scale-Server), externe Netzteile 

sowie Peripheriegeräte. Das BMF-

Schreiben, das Sie auch im Netz unter 

www.bundesfinanzministerium.de und 

dort unter Service -> Publikationen -> 

BMF-Schreiben finden, enthält auch 

eine genaue Definition der Wirtschafts-

güter, deren Aufzählung den Rahmen 

dieses Informationsschreibens spren-

gen würde. 

 

Die Abschreibungsregelungen fin-

den erstmals Anwendung in Ge-

winnermittlungen für Wirtschafts-

jahre, die nach dem 31.12.2020 en-

den. In Gewinnermittlungen nach dem 

31.12.2020 können diese Grundsätze 

auch auf entsprechende Wirtschaftsgü-

ter angewandt werden, die in früheren 

Wirtschaftsjahren angeschafft oder 

hergestellt wurden und bei denen eine 

andere als die einjährige Nutzungs-

dauer zugrunde gelegt wurde.  

 

Die Regelung findet auch für Über-

schusseinkünfte Anwendung. Für 

Wirtschaftsgüter des Privatvermögens, 

die zur Einkünfteerzielung verwendet 

werden, gilt die Regelung ab dem Ver-

anlagungszeitraum 2021 entsprechend. 

 

 

4  Erstattung von Parkge-
bühren an Arbeitnehmer kann zu 
Arbeitslohn führen 
 

Die Erstattung von Parkgebühren bei 

Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte führt 

zu steuer- und sozialversicherungs-

pflichtigem Arbeitslohn der Mitarbei-

ter. Eine pauschale Versteuerung mit 

15 % ist nicht möglich, weil mit der ge-

setzlichen Entfernungspauschale auch 

Parkgebühren abgegolten sind. 

 

http://www.bundesfinanzministerium.de/
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Nach Auffassung des Niedersächsischen 

Finanzgerichts (FG) in seiner Entschei-

dung vom 16.3.2022 erfolgt die Über-

nahme von Parkgebühren nicht im über-

wiegend eigenbetrieblichen Interesse des 

Arbeitgebers, sondern immer auch im In-

teresse der Arbeitnehmer, die diese Kos-

ten zu tragen hätten, auch wenn die Er-

stattung von Parkkosten bei fehlenden 

kostenlosen Parkmöglichkeiten ein 

pünktliches Erscheinen der Beschäftigten 

am Arbeitsplatz und damit einen rei-

bungslosen Betriebsablauf begünstigen. 

 

Die Finanzbehörde kann nach Auffas-

sung des FG in einem solchen Fall, in 

dem jährlich mehrere hundert Beschäf-

tigte des Arbeitgebers betroffen sind, die 

zudem steuerlich bei unterschiedlichen 

Wohnsitzfinanzämtern geführt werden, 

anstelle der Arbeitnehmer allein den Ar-

beitgeber steuerlich in Anspruch neh-

men. 

 

 

5. Sonderausgabenabzug für 
Kinderbetreuungskosten – 
hier: Anrechnung steuer-
freier Zuschüsse 

 

Neben den Kosten, die dem Steuerpflich-

tigen im Zusammenhang mit erzielten 

Einkünften entstanden sind, können auch 

Aufwendungen steuerlich berücksichtigt 

werden, die zwar grundsätzlich der priva-

ten Vermögenssphäre zuzuordnen sind, 

aber bei der individuellen Steuerbelas-

tung berücksichtigt werden sollen. Dazu 

gehören unter anderem Kinderbetreu-

ungskosten.  

 

Als Sonderausgaben können 2/3 der Kin-

derbetreuungskosten von höchstens 

6.000 €, also 4.000 € im Jahr pro Kind 

steuerlich geltend gemacht werden. Hat 

der Arbeitgeber entsprechende Zu-

schüsse geleistet, sind diese aber auch 

steuerlich anzugeben.  

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) beschäf-

tigte sich in seiner Entscheidung vom 

1.9.2021 mit dem Thema. Dazu kam 

es, als zusammenveranlagte Ehegatten 

in ihrer Einkommensteuererklärung die 

Kindergartenbeiträge für das gemein-

same Kind als Sonderausgaben ansetz-

ten. Von dem Arbeitgeber erhielten sie 

zudem einen steuerfreien Zuschuss für 

die Betreuung des Kindes. Das Finanz-

amt ließ den steuerlichen Ansatz der 

Kosten nicht zu. 

 

Seit dem Veranlagungszeitraum 2012 

sind Kosten für die Unterbringung und 

Betreuung von Kindern steuerlich aus-

schließlich als Sonderausgaben ansetz-

bar. Sollte es sich um vorschulische 

Betreuungskosten handeln und zahlt 

der Arbeitgeber Zuschüsse, dann sind 

die Aufwendungen zwingend um die-

sen Betrag zu kürzen. Das liegt daran, 

dass die Steuerpflichtigen auch nur die 

Kosten steuermindernd angeben dür-

fen, die sie tatsächlich selber getragen 

haben, sodass keine ungerechtfertigte 

Bereicherung vorliegt. 

 

 

6. TERMINSACHE: Frist 
durch das Transparenzre-
gister- und Finanzinforma-
tionsgesetz beachten 

 

Seit dem 1.8.2021 ist das Transparenz-

register- und Finanzinformationsgesetz 

in Kraft. Mitteilungspflichtig sind ju-

ristische Personen des Privatrechts 

(z. B. GmbH, AG, eingetragene und 

konzessionierte Vereine, rechtsfähige 

Stiftungen) und eingetragene Perso-

nengesellschaften (KG, OHG, PartG), 

sowie nicht rechtsfähige Stiftungen 

(soweit der Stiftungszweck aus der 

Sicht des Stiftenden eigennützig ist), 

ferner Trusts und vergleichbare 

Rechtsgestaltungen mit dem Satzungs-

sitz in Deutschland.  
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Alle diese Vereinigungen müssen ihre 

wirtschaftlich berechtigten Personen 

anmelden. Von der Meldepflicht ausge-

nommen sind nicht eingetragene Ver-

eine, Gesellschaften bürgerlichen Rechts 

(GbR), Stille Gesellschaften sowie Er-

bengemeinschaften. 

 

Das Transparenzregister wird geführt 

vom Bundesanzeiger Verlag und ist unter 

www.transparenzregister.de aufrufbar. 

Die Eintragungen in das Transparenzre-

gister sind dort elektronisch vorzuneh-

men. Dafür sieht das Gesetz folgende 

Übergangsfristen vor: 

• bis zum 30.6.2022: für Gesellschaf-

ten mit beschränkter Haftung, Genos-

senschaften, Europäische Genossen-

schaft oder Partnerschaft 

• bis zum 31.12.2022: in allen anderen 

Fällen. 

• Vereine werden automatisch in das 

Transparenzregister eingetragen. 

• bereits am 31.3.2022 ausgelaufen: 

für Aktiengesellschaften, SE (Europä-

ische Gesellschaft) oder Kommandit-

gesellschaft auf Aktien. 

 

Bitte beachten Sie! Verstöße gegen die 

oben genannten Transparenzpflichten 

sind Ordnungswidrigkeiten und können 

mit einer Geldbuße geahndet werden.  

 

 

7. Abweichende Gewinnver-
teilung bei einer GmbH 
 

Was die Gewinnausschüttung bei Kapi-

talgesellschaften betrifft, können die Ge-

sellschafter in den meisten Fällen jährlich 

freie Entscheidungen über die Verwen-

dung der erwirtschafteten Gewinne tref-

fen. Steuerlich führen offene Ausschüt-

tungen grundsätzlich zu Einkünften aus 

Kapitalvermögen, inwiefern sich diese 

Tatsache aber ändert, wenn der Gewinn 

stattdessen in eine personenbezogene 

Rücklage geführt wird, hatte der Bundes-

finanzhof (BFH) zu entscheiden. 

 

Gesellschafter mehrerer GmbHs stell-

ten die Jahresabschlüsse fest und er-

rechneten die einzelnen Gewinne. In 

diesem Zusammenhang beschlossen 

sie, dass eine Ausschüttung in Anleh-

nung an die gehaltenen Anteile vorge-

nommen werden sollte. Es bestand 

stattdessen jedoch auch die Möglich-

keit, sich den anteiligen Gewinn nicht 

ausschütten zu lassen und den perso-

nenbezogenen Rücklagen hinzuzubu-

chen. Das Finanzamt setzte in diesen 

Fällen, trotz fehlender Ausschüttung, 

Einkünfte aus Kapitalvermögen fest. 

 

Dies geschah jedoch zu Unrecht, wie 

der BFH entschied. Um personenge-

bundene Ausschüttungen aus Rückla-

gen vornehmen zu können, wird erneut 

ein Gesellschafterbeschluss benötigt, 

sodass erst dann die Auszahlung vorge-

nommen und ein entsprechender Zu-

fluss vorliegen könnte. Durch die Ent-

scheidung gegen die Auszahlung und 

für die Rücklage kann es zu keinem Zu-

fluss gekommen sein, welcher für den 

Ansatz von Kapitaleinkünften notwen-

dig wäre. Somit darf auch kein Ansatz 

im Einkommensteuerbescheid erfol-

gen. Ob es sich bei dem Sachverhalt um 

einen beherrschenden Gesellschafter 

handelt oder nicht, ist für die Beurtei-

lung irrelevant. 

 
 

8. Kündigung online abge-
schlossener Verträge 

 
Das Gesetz für faire Verbraucherver-

träge hat bereits wichtige Verbesserun-

gen gebracht. So können Strom- und 

Gasverträge nicht mehr wirksam am 

Telefon abgeschlossen werden. Hier 

besteht eine ausdrückliche Bestäti-

gungspflicht. Des Weiteren traten zum 

1.3.2022 strengere Regelungen für 

stillschweigende Vertragsverlängerun-

gen in Kraft. 

https://www.transparenzregister.de/
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Im nächsten Schritt wird ab dem 

1.7.2022 für dauernde Schuldverhält-

nisse ein verpflichtender Kündigungs-

button im Online-Bereich eingeführt. 

Ein Vertrag im Internet ist schnell ge-

schlossen – oftmals genügt dafür ein 

Klick. Die Kündigung des Vertrags ge-

staltet sich meistens wesentlich schwieri-

ger. Häufig muss man sich durch mehrere 

Seiten klicken und am Ende doch noch 

per Brief oder Fax kündigen. Der Button 

als unkomplizierte Kündigungsmöglich-

keit im Online-Bereich soll hier Abhilfe 

schaffen. Erfüllt der Unternehmer die 

Voraussetzungen dafür nicht, kann ein 

Verbraucher einen Vertrag, jederzeit und 

ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 

kündigen. 

 

 

9. „Zug zum Flug-Ticket“ als Teil 
einer Pauschalreise 

 

Ist im Reiseprospekt bei der Beschrei-

bung einer Flugpauschalreise der Bahn-

transfer zum Flughafen ohne Hinweis auf 

ein zusätzliches Entgelt als „Vorteil“ auf-

geführt, ist dies aus Kundensicht i. d. R. 

dahin zu verstehen, dass es sich um eine 

vom Reiseunternehmen angebotene Leis-

tung handelt, die vom genannten Pau-

schalpreis umfasst ist. 

 

Dieser Entscheidung des Bundesge-

richtshofs (BGH) vom 29.6.2021 lag der 

nachfolgende Sachverhalt zugrunde: Ein 

Ehepaar hatte eine Pauschalreise zum 

Preis von ca. 3.600 € gebucht. Der Hin-

flug sollte am 25.11.2017 um 12:05 Uhr 

vom Flughafen Düsseldorf starten. Die 

Beschreibung der Reise im Werbepros-

pekt enthielt u. a.: „Vorteil: Zug zum 

Flug 2. Klasse incl. ICE-Nutzung“. Nach 

Auskunft der Bahn sollte das Ehepaar bei 

einer Abfahrt vom Heimatbahnhof um 

5:29 Uhr um 9:27 Uhr am Flughafen 

Düsseldorf eintreffen. Tatsächlich er-

reichten sie den Flughafen erst um 11:35 

Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war der Ein-

steigevorgang bereits abgeschlossen. 

Die Reisenden wurden abgewiesen und 

konnten das Flugzeug, das pünktlich 

startete, nicht mehr erreichen. In einem 

kurz nach dem Start des Flugzeugs ge-

führten Telefonat bot das Reiseunter-

nehmen die Buchung eines Ersatzflugs 

für einen Aufpreis von 2.400 € an. Das 

Angebot lehnte das Ehepaar ab, trat die 

Heimreise an und verlangte die Erstat-

tung des Reisepreises und eine Ent-

schädigung für entgangene Urlaubs-

freude.  

 

Die BGH-Richter entschieden zuguns-

ten des Ehepaares, da die Zugfahrt Teil 

der Pauschalreise war. 

 

 

10. Entschädigung bei verpass-
tem Flug aufgrund Wartezeit 
bei Sicherheitskontrolle 

 

Verpasst ein Fluggast infolge überlan-

ger Wartezeit an der Sicherheitskon-

trolle des Flughafens seinen Flug, kann 

er Entschädigung für entstandene Kos-

ten des Ersatzflugs verlangen, wenn er 

sich gemäß den Empfehlungen des 

Flughafens rechtzeitig beim Check-In 

eingefunden und von dort ohne erheb-

liche Verzögerungen die Sicherheits-

kontrolle aufgesucht hat. Zu dieser Ent-

scheidung kamen die Richter des Ober-

landesgerichts Frankfurt am Main in 

ihrem Urteil v. 27.1.2022. 

 

 

11. Keine Staatshaftung bei 
corona-bedingten flächende-
ckenden Betriebsschließun-
gen 

 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte 

am 17.3.2022 über die Frage entschie-

den, ob der Staat für Einnahmeausfälle 

haftet, die durch flächendeckende vo-

rübergehende Betriebsschließungen 
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oder Betriebsbeschränkungen aufgrund 

von staatlichen Maßnahmen zur Be-

kämpfung des Coronavirus und der 

dadurch verursachten Corona-Krankheit 

entstanden sind. 

 

Hilfeleistungen für von einer Pande-

mie schwer getroffene Wirtschaftsbe-

reiche sind keine Aufgabe der Staats-

haftung, entschieden die BGH-Rich-

ter. Vielmehr folgt aus dem Sozialstaats-

prinzip des Grundgesetzes, dass die staat-

liche Gemeinschaft Lasten mitträgt, die 

aus einem von der Gesamtheit zu tragen-

den Schicksal entstanden sind und nur 

zufällig einen bestimmten Personenkreis 

treffen. 

 

Hieraus folgt zunächst nur die Pflicht zu 

einem innerstaatlichen Ausgleich, dessen 

nähere Gestaltung weitgehend dem Ge-

setzgeber überlassen ist. Erst eine solche 

gesetzliche Regelung kann konkrete Aus-

gleichsansprüche der einzelnen Geschä-

digten begründen. Dieser sozialstaatli-

chen Verpflichtung kann der Staat z. B. 

dadurch nachkommen, dass er – wie im 

Fall der Corona-Pandemie geschehen – 

haushaltsrechtlich durch die Parlamente 

abgesicherte Ad-hoc-Hilfsprogramme 

auflegt („Corona-Hilfen“), die die gebo-

tene Beweglichkeit aufweisen und eine 

lageangemessene Reaktion z. B. durch 

kurzfristige existenzsichernde Unterstüt-

zungszahlungen an betroffene Unterneh-

men erlauben. 

 

 

12. Gewerbemiete trotz Corona-
Schließung 

 

Während des sog. „Lockdowns“ Ende 

2020 mussten viele Geschäfte schließen. 

Die Mietverträge liefen trotzdem weiter, 

obwohl häufig kein Gewinn mehr erwirt-

schaftet werden konnte. Der Gesetzgeber 

hat darauf mit einem neuen Gesetz rea-

giert, nach dem ein „Wegfall der Ge-

schäftsgrundlage“ vermutet wird, wenn 

die gemieteten Räumlichkeiten wegen 

des Lockdowns nicht oder nur noch mit 

erheblichen Einschränkungen verwen-

det werden können. Darauf berief sich 

auch ein Möbelhaus in Osnabrück und 

verlangte die Reduzierung der Miete 

für eine angemietete Lagerhalle. 

 

Das Oberlandesgericht Oldenburg ent-

schied am 29.3.2022 dazu, dass kein 

Anspruch auf eine Anpassung der 

Miete besteht, da die Lagerhalle in der 

Lockdown-Zeit durchaus nutzbar war. 

Die Firma hatte die Möbel nämlich on-

line vertrieben und auch stationäre Ver-

käufe über „click & collect“ getätigt. 

Die Lagerhalle war in ihrer Funktion 

durch den Lockdown daher gerade 

nicht betroffen gewesen. Etwas anderes 

könnte ggf. für das Ladengeschäft 

selbst gelten. 

 

Die Revision zum Bundesgerichtshof 

wurde zugelassen, weil die Sache 

grundsätzliche Bedeutung hat und noch 

nicht höchstrichterlich geklärt ist, ob 

die neue Gesetzesregelung auch auf 

Lagerhallen anzuwenden ist. 

 

 

13. Übertragung einer Immobilie 
mit Pflegevereinbarung 

 

In der Praxis wird nicht selten eine Im-

mobilie mit der Bedingung übertragen, 

dass ein Wohnrecht eingetragen und 

der Übertragende vom Empfänger ge-

pflegt wird.  

 

So auch in einem vom Bundesgerichts-

hof entschiedenen Fall. Ein Mann, der 

zuvor einen schweren Herzinfarkt erlit-

ten hatte, übertrug sein mit einem 

Wohnhaus bebautes Grundstück auf 

seine Schwester. Als Gegenleistung be-

stellte diese ihrem Bruder ein Wohn-

recht an bestimmten Räumen des Hau-

ses und verpflichtete sich, ihn lebens-

lang zu betreuen und zu pflegen. Sie 
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wurde als Eigentümerin in das Grund-

buch eingetragen und bezog das Haus zu-

sammen mit ihrem Ehemann, ihrer Toch-

ter und ihrem Schwiegersohn. In der Fol-

gezeit kam es zu Streitigkeiten zwischen 

den Geschwistern. Ab Februar oder März 

2014 erbrachte die Schwester keine Pfle-

geleistungen mehr. Darauf erklärte der 

Bruder den Rücktritt von dem Vertrag, 

weil seine Schwester von ihm Miete ver-

langte und ihn bedrängt und genötigt 

hatte. 

 

Bei einem Übertragungsvertrag mit Pfle-

gevereinbarung unter Geschwistern ist 

die dauer- 

hafte, von gegenseitigem Vertrauen der 

Parteien getragene Beziehung im Zweifel 

Geschäftsgrundlage des Vertrags. Ist das 

Verhältnis zwischen dem Übertragenden 

und dem Übernehmenden heillos zerrüt-

tet, führt dies – vorbehaltlich vertragli-

cher Vereinbarungen – zu dem Wegfall 

der Geschäftsgrundlage. Das kann eine 

Rückübertragung der Immobilie zur 

Folge haben. Denn sollte eine Ver-

tragsanpassung in Form von Geldleistun-

gen nicht möglich bzw. dem Bruder we-

gen der finanziellen Verhältnisse seiner 

Schwester nicht zumutbar sein, könnte er 

die Rückübertragung des zugewendeten 

Eigentums an dem Hausgrundstück ver-

langen. 

 

 

14. Verteilung der CO2-Kosten auf 
Mieter und Vermieter 

 

Am 2.4.2022 einigten sich der Bundes-

wirtschaftsminister, die Bundesbaumi-

nisterin und der Bundesjustizminister auf 

eine Teilung der CO2-Kosten zwischen 

Vermietern und Mietern sowohl bei den 

Wohn- als auch Nichtwohngebäuden. 

 

Mit einem Stufenmodell sollen anhand 

der spezifischen CO2-Emissionen des 

vermieteten Gebäudes die produzierten 

CO2-Kosten künftig anteilig entspre-

chend der Verantwortungsbereiche 

umgelegt werden. Je schlechter die 

Energiebilanz des jeweiligen Gebäu-

des, desto höher ist der zu tragende 

Kostenanteil für die Vermieter. 

 

Bei Wohnungen mit einer besonders 

schlechten Energiebilanz (>=52 kg 

CO2/m2/a) übernehmen die Vermieter 

90 % und die Mieter 10 % der CO2-

Kosten. Je 50 % der CO2-Kosten tra-

gen Mieter und Vermieter bei einem 

Wert von 32 -< 37 kg CO2/m2/a. Bei 

Gebäuden mit einem sehr effizienten 

Standard (<12 kg CO2/m2/a) müssen 

die Vermieter keine CO2-Kosten mehr 

tragen. 

 

Das Stufenmodell gilt für alle Wohnge-

bäude einschließlich Wohn-, Alten- 

und Pflegeheimen und Gebäude mit ge-

mischter Nutzung, in denen Brenn-

stoffe genutzt werden, die unter das 

Brennstoffemissionshandelsgesetz 

(BEHG) fallen. Die Festlegung der von 

den Parteien pro Wohneinheit zu tra-

genden CO2-Kosten erfolgt über die 

Heizkostenabrechnung. Den Vermie-

tern werden mit der Brennstoffrech-

nung alle für die Berechnung erforder-

lichen Daten an die Hand gegeben, so-

dass sie die Verteilung der CO2-Kosten 

leicht ermitteln können. 

 

Bei Nichtwohngebäuden wie z. B. Ge-

werberäumen greift die 50:50-Auftei-

lung, die bereits im Koalitionsvertrag 

als Möglichkeit festgelegt wurde. Die 

Mietparteien können, sofern sie han-

delseinig werden, einen Ausgleich z. B. 

über die Mietkosten vereinbaren. 

 

Anmerkung: Geplant ist, dass die Re-

gelung zum 1.1.2023 in Kraft tritt. 
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15. Arbeitsunfähigkeit an tarifli-
chen Freistellungstagen 

 

In einem vom Bundesarbeitsgericht 

(BAG) am 23.2.2022 entschiedenen Fall 

waren der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

an den Manteltarifvertrag für die Metall- 

und Elektroindustrie Nordrhein-Westfa-

lens (MTV) und den Tarifvertrag Tarifli-

ches Zusatzgeld für die Metall- und 

Elektroindustrie Nordrhein-Westfalens 

(TV T-ZUG) gebunden. Der MTV eröff-

net bestimmten Arbeitnehmergruppen 

die Möglichkeit, statt des Zusatzgelds 

nach dem TV T-ZUG bezahlte arbeits-

freie Tage zu erhalten. Der Arbeitnehmer 

wählte für das Jahr 2019 den Anspruch 

auf Freistellungstage. An 2 der festgeleg-

ten freien Tage war er arbeitsunfähig er-

krankt. Eine Nachgewährung lehnte der 

Arbeitgeber ab. Der Arbeitnehmer vertrat 

die Auffassung, dass ihm für das Jahr 

2019 noch eine bezahlte Freistellung im 

Umfang von 2 Arbeitstagen zusteht, da 

der Anspruch durch die bloße Festlegung 

von freien Tagen nicht erfüllt worden 

war. Vielmehr muss die freie Zeit tat-

sächlich nutzbar sein. Die krankheitsbe-

dingte Arbeitsunfähigkeit stand dem ent-

gegen. 

 

Der tarifliche Anspruch auf bezahlte ar-

beitsfreie Tage, der an die Stelle des An-

spruchs auf ein tarifliches Zusatzgeld 

tritt, wird nicht erfüllt, wenn der Arbeit-

nehmer am Freistellungstag arbeitsunfä-

hig erkrankt ist, entschieden die Richter 

des BAG. Er besteht als originärer Erfül-

lungsanspruch fort und ist grundsätzlich 

nicht auf das Kalenderjahr befristet. Nur 

dann, wenn die Gewährung von Freistel-

lungstagen aus personenbedingten Grün-

den (z. B. wegen einer langandauernden 

Erkrankung) im gesamten (restlichen) 

Kalenderjahr nicht möglich ist, geht der 

Freistellungsanspruch unter. In einem 

solchen Fall lebt nach dem MTV im Um-

fang der nicht realisierten Freistel-

lungstage der Anspruch auf das tarifli-

che Zusatzgeld wieder auf. 

 

 

16. Veröffentlichung Kinderfo-
tos – beide Eltern müssen 
zustimmen 

 

Grundsätzlich ist für die Verbreitung 

von Fotos des Kindes in digitalen sozi-

alen Medien die Einwilligung beider 

sorgeberechtigter Elternteile erforder-

lich. 

 

In einem vom Oberlandesgericht Düs-

seldorf (OLG) entschiedenen Fall leb-

ten die Eheleute getrennt und hatten 

das gemeinsame elterliche Sorgerecht 

für ihre Töchter. Die Mädchen leben 

bei der Kindesmutter und haben mit 

dem Vater regelmäßig Umgang. Die 

Lebensgefährtin des Vaters hatte Fotos 

der Kinder aufgenommen, diese in ih-

ren Facebook-Account und bei Insta-

gram eingestellt und zur Werbung für 

ihr Friseurgewerbe verbreitet. Die Kin-

desmutter war davon nicht in Kenntnis 

gesetzt worden. Der Vater hat der Ver-

breitung der Bilder in den sozialen Me-

dien zugestimmt. 

 

Das öffentliche Teilen der Bilder bei 

Facebook und bei Instagram und ihre 

Einstellung auf der Webseite, um deren 

rechtliche Abwehr es geht, hat schwer 

abzuändernde Auswirkungen auf die 

Entwicklung der Kinder. Das ergibt 

sich aus der Tragweite der Verbreitung 

von Fotos in digitalen sozialen Medien 

unter Berücksichtigung der hiervon be-

troffenen Privatsphäre der Kinder und 

des gebotenen Schutzes ihrer Persön-

lichkeit.  

 

Der Personenkreis, dem die Fotos auf 

diese Weise zugänglich gemacht wer-

den, ist unbegrenzt. Ihre Weiterverbrei-
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tung ist kaum kontrollierbar. Eine ver-

lässliche Löschung der Bilder ist nicht 

möglich. Die Kinder werden mit diesen 

Abbildungen aus ihrer Kindheitszeit po-

tenziell für immer seitens eines unbe-

schränkten Personenkreises konfrontiert 

sein. Das tangiert spürbar die Integrität 

ihrer Persönlichkeit und ihrer Pri-

vatsphäre. 

 

Entsteht keine Einigung über die Ver-

breitung der Bilder, kann das Sorgerecht 

in dieser Angelegenheit einem Eltern-

teil übertragen werden. Das OLG kam 

zu dem Urteil, dass es dem Kindeswohl 

am besten entspricht, wenn die Ent-

scheidung über das rechtliche Vorge-

hen gegen eine Veröffentlichung dem-

jenigen Elternteil zu übertragen ist, der 

die weitere Bildverbreitung verhindern 

wollte. In diesem Fall also der leibli-

chen Mutter. 
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Dipl.-Kaufmann *** 

Joachim Klemm  
Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater 

 
Dipl.-Kaufmann (FH) 

Eckhardt Giesemann * 
Steuerberater 

 
Dipl.-Finanzwirt (FH) 

Stefan Dierkes, M.R.F ** 
Rechtsanwalt, FA für Steuerrecht, 
FA für Handels- und Gesell-
schaftsrecht, Steuerberater, verei-
digter Buchprüfer 

 
Rainer Wallschlag 
Steuerberater 

 
Ingo Tietjen * 
Steuerberater 

angestellt gem. § 58 StBerG  
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Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht über-
nommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

  

 Fälligkeitstermine Fällig am 

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli.-Zuschlag (mtl.) 10.5.2022 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 16.5.2022 

Sozialversicherungsbeiträge 

  
27.5.2022  

 

  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: https://www.bun-
desbank.de/Basiszinssatz 

  

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozent-
punkte 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozent-
punkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

 

  

 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2022: März = 115,3; Februar = 112,5; Januar = 111,5 
2021: Dezember = 111,1; November = 110,5; Oktober = 
110,7;  
September = 110,1; August = 110,1; Juli = 110,1; Juni = 
109,1;  
Mai = 108,7; April = 108,2 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820
https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

